




   
 

   
  

 
  

  
 

 

 

 

  

    
     

  

   
 

 
 

 
  

 
 

  

 
  
 

   

       

 
  

 
 

 
 

 

  

   

 
  

  
 

 
 

   
 

    
   

 
     
    
  
   

  

 

   

    

   

 

EVB-IT Dienstvertrag (Kurzfassung) 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber ______________ 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer V17677/3011040 

Seite 1 von 3 

zwischen 

und 

Vertrag über IT-Dienstleistungen 

heuristische Expertenevaluation Gebrauchstauglichkeit KIDICAP 

Performa Nord, Eigenbetrieb des Landes Bremen, Schillerstr. 1, 28195 Bremen 
Dataport, Anstalt öffentlichen Rechts, Altenholzer Straße 10-14, 24161 Altenholz 

„Auftraggeber“ 
„Auftragnehmer“. 

1 Leis tungs umfang  

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Preisblatt Anlage 2 

Lfd. 
Nr. 

Leistung 
(ggf. auch Kategorie, Berater) 

Ort der 
Leistung 

Leistungszeitraum Vergütung pro Ein-
heit (Personentag, 

Stunden, Stück etc.) 

Vergütungsart: 
Aufwand ggf. inkl. 
Obergrenze (OG) 

bzw. Pauschalfestpreis Beginn Ende/Termin 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Um die Usability bzw. die Gebrauchstaug-
lichkeit der KIDICA.Personalakte einzu-
schätzen, zu bewerten und Empfehlungen 
zur Verbesserung der Usability zu geben, 
soll in Variante A eine heuristische Exper-
tenevaluation auf Grundlage der Iso-Norm 
EN ISO 9241-110 (2020) durchgeführt wer-
den. In der Expertenevaluation werden 2 
Usability-Expert*innen von Dataport die 
Gebrauchstauglichkeit der Anwendung-
KIDICAP.Personalakte parallel prüfen. Die 
Prüfung erfolgt auf Basis der Empfehlun-
gen der 7 Interaktionsprinzipien aus der EN 
ISO 9241-110 und wird Use Case-basie-
rend durchgeführt. Im Ergebnis wird ein 
Evaluationsbericht erstellt. Dieser enthält 
eine Einschätzung der Usability bzw., eine 
priorisierte Auflistung der Befunde und 
Empfehlungen zu Verbesserung der Usabi-
lity. Der Bericht soll als Leitfaden für best 
practices dienen können. Sollten während 
der Expertenevaluation kritische Usability-
Probleme gefunden werden, werden diese 
vor der Berichterstellung mit dem Projekt-
team besprochen. Zudem ist ein Austausch 
mit dem UX-Team des

 vorgesehen. 

Beim 
AN 

01.09.2021 30.11.2021 gem. Preisblatt 
Anlage 2 

gem. Preisblatt 
Anlage 2 

Reisekosten werden nicht gesondert vergütet. 
Reisekosten werden wie folgt vergütet 
Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 
Reisezeiten werden wie folgt vergütet 

Vertrags bes tand teile  

Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

- dieses Vertragsformular (Seiten 1 bis 3)

- Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (AVB) in der jeweils geltenden Fassung (s. 3.1)

- Vertragsanlage(n) in folgender hierarchischer Reihenfolge: Nr. 1, 2, 3 und 4

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018, Dataport Version V1.2 
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EVB-IT Dienstvertrag (Kurzfassung) 
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber ______________ 
Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer V17677/3011040 

-
Seite 2 von 3 

Ergänzende Vertragsbedingungen für die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung, Fassung 
vom 01. April 2002) 

- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – ausgenommen Bauleistungen – Teil B (VOL/B) in der bei Ver-
tragsschluss geltenden Fassung

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme 
bereit. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 

Die vereinbarten Vergütungen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht be-
steht. 

Sons tige  Vere inbarungen  

3.1 Allgemeines 
Die AVB sind im Internet unter www.dataport.de veröffentlicht. 

3.2 Umsatzsteuer 
Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ihrer Art, des 
Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich durch 
Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine Umsatzsteuerpflicht 
ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rückwirkend. 

3.3 Bremer Informationsgesetz 

3.3.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG). Er wird gemäß § 11 im zentralen elekt 
ronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Unabhängig von einer Veröffentlichung kann 
er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremIFG sein. 

3.3.2 Optionale Erklärung der Nichtveröffentlichung 

Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im Informations-
register veröffentlichen wird. Sollte während der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Veröffentlichung entstehen, wird 
der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich informieren. 

3.4 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 
Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) werden vereinbart: 

3.4.1 Anlage 1 Ansprechpartner 
Der Auftraggeber benennt gem. Anlage 1 mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die dem Auftragnehmer als An-
sprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
Änderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hierfür wird eine neue Anlage 1 vom 
Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kundenbetreuer zur Verfügung gestellt. Die neue 
Anlage ist an zu senden. 

3.5 Ablösungen von Vereinbarungen/ Vorvereinbarungen 
Mit diesem Vertrag wird eine etwaige Vorvereinbarung abgelöst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bestimmen sich 
ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschließlich nach diesem Vertrag. 

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018, Dataport Version V1.2 
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Anlage 1 zum V17677/3011040 

Ansprechpartner
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

heuristische Expertenevaluation Gebrauchstauglichkeit KIDICAP 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftraggeber: Performa Nord 
Eigenbetrieb des Landes Bremen 
Geschäftsbereich Abrechnung der Bezüge 
Schillerstr. 1 
28195 Bremen 

Rechnungsempfänger: Performa Nord 
Eigenbetrieb des Landes Bremen 
Geschäftsbereich Abrechnung der Bezüge 
Schillerstr. 1 
28195 Bremen 

Leitweg-ID: 04011000-921-13 

Zentraler Ansprechpartner des
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des
Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner des
Auftraggebers: 

Technische Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung
eines Änderungsvertrages ausgetauscht. 

Ort , Datum 

Seite 1 von 1 



   
   

    

  

  
    

Anlage 2 zum V17677/3011040 

Preisblatt 

Aufwände 

Gültig ab dem 01.09.2021 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 
zahlt der Auftraggeber folgende Entgelte: 

mit einer einmaligen Obergrenze von 5995€ 

Preisblatt erstellt am 04.10.2021 
Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 4.1 1 von 1 



Anlage 3 zum V17677/3011040 

Selbstauskunft Auftraggeber über Auftragsverarbeitung 

Angaben zum Vertrag über Auftragsverarbeitung 

Für die Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten 
elten fol ende Datenschutzre elun en: 

Nationale Regelungen (Landesdatenschutzgesetz bzw. Bundesdatenschutzgesetz) zur 
Umsetzung der Rili (EU) 2016/680 
(Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

Es findet keine Verarbeitun ersonenbezo ener Daten statt 

Angaben zum Gegenstand der Auftragsverarbeitung 1

Eine Erläuterung zu den nachfolgend zu machenden Angaben findet sich z. B. hier: 

https://www.lda.bayern.de/media/dsk hinweise vov.pdf 

1. Art und Zweck der Verarbeitung 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

2. Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO bzw. Art 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) 

darunter Kategorien besonderer personenbezogener Daten 
(siehe z. B. Art. 9 Abs.1 DSGVO) 

3. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

Zutreffendes 

ankreuzen 

□ 

✓ 

4. ggf. Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation 
(siehe z. B. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e DSGVO) 

1 Es handelt sich hierbei um gesetzliche Muss-Angaben sowohl bei Auftragsverarbeitung, die der Verordnung (EU) 2016/679
(DSGVO) unterliegt wie auch bei Auftragsverarbeitung, welche den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. Diese Angaben sind in gleicher Form gesetzlicher Muss-Bestandteil des vom Verantwortlichen 
zu erstellenden Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Art. 30 Abs.1 DSGVO bzw. die inhaltlich entsprechenden 
Bestimmungen in den LDSG'en zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 



Anlage 4 zum V17677/3011040 

EVB-IT Dienstvertrag 

Leistungsnachweis Dienstleistung (Seite 1 von 1) datap�rt 

Leistungsnachweis 

zum Vertrag über die Beschaffung von Dienstleistungen 

Auftraggeber: 

Vertragsnummer Dataport: 

Vorhabennummer des Kunden: 

Abrechnungszeitraum: 

Produktverantwortung Dataport: 

Nachweis erstellt am/ um: 

Gesamtzahl geleistete Stunden: 

Über die Auflistung hinaus können sich noch Stunden in Klärung befinden. Diese werden mit dem 
nächstmöglichen Leistungsnachweis ausgewiesen. 

Position: 

Datum Aufwand in Kommentar Name der/ des 

Stunden leistenden 

Gesamtzahl geleistete Stunden für Position 

Position 

Datum Aufwand in Kommentar Name der/ des 

Stunden leistenden 

Gesamtzahl geleistete Stunden für Position 

Der Leistungsnachweis ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Einwände richten Sie bitte 
per Weiterleitungs-E-Mail an die oder den zuständigen Produktverantwortliche(n) bei Dataport. 

Der Leistungsnachweis gilt auch als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb 
von 14 Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht. 

Diese Daten sind nur zum Zweck der Rechnungskontrolle zu verwenden. 

Fassung vom 04. August 2016, gültig ab 15. August 2016 E.VB·i 
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